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Tarif der Verwaltungskosten 

 Jährliche Lohnmasse Auf die Lohnmasse angewendeter Satz

	 bis	zu	 CHF	 199’999	 0,175 %

	 ab	 CHF	 200’000	 0,100 %

	 ab	 CHF	 500’000	 0,070 %

	 ab	 CHF	 2’000’000	 0,055 %

	 ab	 CHF	 10’000’000	 0,045 %

	 ab	 CHF	 20’000’000	 0,035 %

	 ab	 CHF	 50’000’000	 0,025 %

	 ab	 CHF	 100’000’000	 0,020 %

Arbeitgeber

Hinweis:	Für	die	Familienausgleichskasse	(FAK)	wird	kein	Beitrag	für	die	Verwaltungkosten	erhoben.	Der	Beitragssatz	für	den	Arbeitgeber	beträgt	2.65 %	
der	AHV-Löhne	(inkl.	der	Beitrag	von	0.16 %	für	die	GKTB	–	Gesetz	über	die	Kindertagesbetreuung	und	der	Beitrag	von	0.09 %	und	den	kantonalen	
Berufbildungsfonds	und	der	Beitrag	von	0.05 %	an	den	Gründerverband).

Selbständigerwerbender

Die	Verwaltungskosten	entsprechen	1%	des	Jahresbeitrags	AHV / IV / EO.

Nichterwerbstätige (NES)

Die	Verwaltungskosten	entsprechen	5%	des	Jahresbeitrags	AHV / IV / EO.




